
Förderverein Musikantenlandmuseum e.V. 
– Satzung – 

§ 1 Verein  

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Musikantenlandmuseum e.V.“ Er verfolgt 
ausschließlich und unmiCelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschniCs 
„SteuerbegünsJgte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter Nr. VR 31092 eingetragen. 

(3) Er hat seinen Sitz in Thallichtenberg, Landkreis Kusel. 

(4) GeschäWsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Aufgabe des Vereins  

(1) Förderung von WissenschaW und Forschung.  

Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Sammlung und Erschließung 
historischen Materials im Zusammenhang mit der Geschichte der „Wandermusikanten“ sowie der 
Förderung von PublikaJonen über sie. 

(2) Förderung von Bildung und Erziehung. 

Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterstützung des Betriebs und 
des weiteren Ausbaus des Musikantenlandmuseums sowie Unterstützung 
museumspädagogischer Angebote. 

Der Verein „Förderverein Musikantenlandmuseum e. V“ kann sich an deutschen oder 
internaJonalen OrganisaJonen, die gleichen oder ähnlichen Zwecken dienen, beteiligen oder mit 
ihnen zusammenarbeiten. 

§ 3 Finanzen 

(1) Der Verein ist selbstlos täJg. Er stellt sich in den Dienst der Öffentlichkeit und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaWliche Zwecke. 

(2) MiCel des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus MiCeln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsJgt werden.  

(4) AusgabenerstaCungen 

Mitgliedern und dem Vorstand werden ihre nachgewiesenen Sachausgaben erstaCet. Hierunter 
fällt auch die steuerliche Kilometerpauschale für Autofahrten oder die Kosten der Zugfahrten (2. 
Klasse), welche im Rahmen einer projektbezogenen oder offiziell beauWragten TäJgkeit 
entstehen. Diese Ausgaben sind zuvor durch den Vorstand zu genehmigen. 

(5) a) Die Vorstandsmitglieder können eine Ehrenamtspauschale im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben erhalten, wenn die Mitgliederversammlung das entscheidet. 

b) Darüber hinaus können Vorstandsmitglieder eine Übungsleiterpauschale im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben erhalten. Über die Höhe der Übungsleiterpauschale für 
Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung.  

(6) Der Mitgliedsbeitrag ist fällig jeweils zum 7. März. 
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§ 4 MitgliedschaD 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder jurisJsche Person sowie KörperschaW werden, die 
zur Unterstützung des Vereinszweckes bereit ist. 

(2) Die Mitglieder erhalten: 

a) einen Mitgliedsausweis (zweiter Halbsatz enhällt durch Mitgliederbeschluss vom 25.02.2025) 

b) Vereins- und museumsbezogene InformaJonen 

c) Einladungen zu Veranstaltungen des Vereins 

(3) Die BeitriCserklärung und die AustriCserklärung erfolgen schriWlich gegenüber dem Vorstand und 
werden von diesem schriWlich bestäJgt. Der Vorstand kann den BeitriC ablehnen und muss die 
Gründe dafür nicht angeben.   

(4) Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er 
ist im Jahr des BeitriCs und auch im Jahr des AustriCs in voller Höhe zu entrichten.  
Bei der Gründungsversammlung am 28.08.2024 wurde dazu Folgendes beschlossen: Der 
Mindestbeitrag beträgt 30,00 € für Einzelmitglieder und 50,00 € als Familienbeitrag. Es ist dem 
Mitglied freigestellt, einen höheren Beitrag zu leisten oder zusätzliche Einzelspenden zu 
entrichten. 

(5) Die MitgliedschaW endet mit dem AustriC, dem Ausschluss oder dem Tod des Mitglieds. 

(6) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn: 

a) es durch sein Verhalten den Verein schädigt oder den Zwecken des Vereins widerspricht.  

b) Beitragsrückstände nach zweimaliger schriWlicher Mahnung durch den Verein nicht 
ausgeglichen werden.  

(7) Der Ausschluss gilt mit soforJger Wirkung nach der Entscheidung. Die Gründe für den Ausschluss 
werden gegenüber dem betroffenen Mitglied schriWlich bekanntgegeben. Das Mitglied hat das 
Recht des Einspruchs innerhalb von vier Wochen. Über den Einspruch wird in der nächsten 
Mitgliederversammlung entschieden.  

(8) Ehrenmitglieder  

a) Die EhrenmitgliedschaW kann Persönlichkeiten verliehen werden, die sich um die Ziele des 
Vereins besondere Verdienste erworben haben. 

b) Die Verleihung der EhrenmitgliedschaW erfolgt durch einen Beschluss der 
Mitgliederversammlung.  

c) Von den Ehrenmitgliedern werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben. 

d) Ehrenmitglieder haben alle Rechte eines Mitgliedes.  

(9) Pflichten des Mitglieds 

Es sind die Pflichten des Mitglieds den Verein und seine Interessen durch seinen Mitgliedsbeitrag 
zu fördern, sowie durch freiwillige Spenden und/oder Engagement zu unterstützen sowie den 
Verein über die Änderung der AnschriW und der Kontoverbindung zu informieren. 
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§ 5 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

§ 5.1 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich durch den Vorstand einzuberufen.  

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn 20 
Prozent der Mitglieder dies schriWlich fordern. Dem Antragsschreiben ist eine UnterschriWenliste 
beizufügen. 

(3) Die beantragte außerordentliche Mitgliederversammlung muss innerhalb von sechs Wochen 
nach Eingang des erforderlichen Antrages beim Vorstand staqinden.  

(4) Die Einladung zur Mitgliederversammlung mit der Tagesordnung muss mindestens vier Wochen 
vor dem Termin schriWlich an die letztbekannte Adresse/ elektronische Adresse (sofern diese 
vom Mitglied zur Verfügung gestellt wurde) unter Angabe der vorgesehenen Tagesordnung 
verschickt werden. Es gilt der Tag der Absendung. Die Frist für die Einladung zu einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung beträgt zwei Wochen. 

(5) Die Dokumente für Beschlussfassungen müssen mit der Einladung versandt werden oder bis eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung nachgereicht werden.  

(6) Die Reihenfolge der Tagesordnung kann auf Antrag auf der Mitgliederversammlung geändert 
werden. Die Tagesordnung enthält ein Punkt „SonsJges“, um zusätzlichen Wünschen und 
Anliegen der Mitglieder auf der Mitgliederversammlung gerecht zu werden. Eine 
Beschlussfassung unter dem TOP „SonsJges“ ist nicht möglich. 

(7) Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

(8) Die Mitgliederversammlung wird durch den 1. Vorsitzenden oder durch eine andere, von der 
Mitgliederversammlung zu wählende Person geleitet. Ein Protokollführer wird ebenfalls durch 
die Mehrheit der Mitgliederversammlung besJmmt. 

(9) Alle Beschlüsse werden mit einfacher SJmmenmehrheit der abgegebenen SJmmen (ohne 
BerücksichJgung der Enthaltungen und der ungülJgen SJmmen) gefasst. Ausnahmen sind 
Satzungsänderungen. Hierfür wird eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen SJmmen (ohne 
BerücksichJgung der Enthaltungen und ungülJgen SJmmen) benöJgt. 

(10) SJmmberechJgt sind alle anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat genau eine SJmme.  

(11) AbsJmmungen und Wahlen erfolgen durch Handzeichen. Wenn ein Mitglied eine geheime 
AbsJmmung wünscht, muss eine geheime AbsJmmung erfolgen. 

(12) BeschäWigte des Fördervereins sind von der SJmmabgabe in Personalangelegenheiten 
ausgeschlossen, selbst wenn sie Mitglieder sind. Personalangelegenheiten sind in deren 
Abwesenheit zu erörtern und zu beschließen.  

(13) Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geferJgt, welches zumindest Beschlüsse und 
Wahlergebnisse enthält. Es ist von der Versammlungsleitung und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen.  
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(14) Die wichJgsten Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

a) BesJmmung der Anzahl Vorstandsmitglieder  

b) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder   

c) Wahl von mindestens zwei Kassenprüfern für zwei Jahre 

d) Entgegennahme des GeschäWsberichtes (Finanz-/TäJgkeitsbericht)  

e) Entlastung des Vorstandes   

f) Genehmigung der GeschäWsordnung des Vorstandes 

g) ZusJmmung zu wesentlichen Veränderungen im Vereinsvermögen, wie zum Beispiel der 
Verkauf eines Grundstückes oder Bildung und Auflösung von freien Rücklagen. 

h) Genehmigung der anstehenden Aufgaben und Ausgaben im Rahmen des WirtschaWsplans. 

(15) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Vorstandsmitglieder, die nicht Mitglied sind, 
dürfen als Gast ohne SJmmrecht teilnehmen. Vorbehaltlich eines andersarJgen 
Vorstandsbeschlusses gilt dies auch für Angestellte des Vereins. Weitere Gäste sind durch die 
Mitgliederversammlung einzeln zu genehmigen. 

§ 5.2 Der Vorstand 

(1) Die Vorstandsmitglieder werden einzeln und für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  

(2) Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich (siehe auch Punkt §3.5).  

(3) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen, maximal sieben Personen. Dies sind:  

a) der Vorsitzende 

b) der stellvertretende Vorsitzende 

c) der Kassierer 

d) bis zu 4 Beisitzer (erweiterter Vorstand) 

(4) Nach jeder Wahl legt der Vorstand die Arbeitsverteilung fest und informiert die Mitglieder 
hierüber. 

(5) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Kassierer sind im Sinne des § 26 BGB jeweils zu zweit 
zeichnungs- und vertretungsberechJgt. 

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeiJg aus, so besteht der Vorstand bis zu einer Neuwahl in 
einer Mitgliederversammlung aus den verbliebenen Vorstandsmitgliedern.  

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in einer Vorstandssitzung mit einfacher Mehrheit. Die 
Sitzung kann in Person, telefonisch oder online staqinden. 

(8) Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

(9) Beschlüsse des Vorstandes müssen schriWlich protokolliert werden. 

(10) Die wesentlichen Aufgaben des Vorstandes sind 

a) die Leitung der GeschäWe des Vereins gemäß Satzung 

b) die Unterstützung des Museumsbetriebes 
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c) die Erstellung des GeschäWsberichtes (Finanzen und TäJgkeitsbericht) und des 
WirtschaWsplanes  

(11) Der Vorstand kann geeignete Personen als potenzielle Mitarbeitende vorschlagen und nach 
posiJvem Mitgliederentscheid einstellen. 

(12) Der Vorstand gibt sich eine GeschäWsordnung, die durch die Mitgliederversammlung genehmigt 
wird. 

§ 6 KooperaLon mit dem Landkreis Kusel 

(1) Auf eine besondere Anfrage hin kann der jeweilige Landrat des Landkreises Kusel Mitglied als 
einer der max. vier Beisitzer des Vorstandes werden. Der Landrat wird hierzu angefragt und 
bekommt einen Sitz angeboten. Er kann das Amt an einen der Beigeordneten des Landkreises 
übertragen. 

(2) Er erhält sein SJmmrecht mit der BestäJgung durch die nächste Mitgliederversammlung nach 
der Wahl zum Landrat/Beigeordneten. 

(3) Der Verein strebt eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kusel an. 

§ 7 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens hierzu einberufenen Mitgliederversammlung 
mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

(2) Im Falle der Auflösung oder Autebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünsJgter Zwecke 
fällt das Vereinsvermögen nach Tilgung der Verbindlichkeiten an den Landkreis Kusel, der es 
unmiCelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(3) Als Liquidatoren im Falle der Auflösung sind der Vorsitzende und der Kassierer festgelegt, wenn 
die Mitgliederversammlung nicht etwas anderes besJmmt. 

§ 8 

Jede Änderung dieser Satzung ist unverzüglich dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 

Anmerkung 1 
Aus Übersichtsgründen wird nur die männliche Form für personelle Rollen verwendet, es ist aber immer 
gleichzusetzen mit den heute üblichen Gepflogenheiten (m/w/d).  

Anmerkung 2 
Der Begriff „schriWlich“ bezieht sich auf die heute allgemein übliche Form des digitalen Postversandes per  
E-Mail etc. GleichzeiJg beinhaltet es aber auch die Flexibilität per Papier zu kommunizieren. 
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